
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/3/20 Bkd50/75,
Bkd108/84

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1976

Norm

DSt 1872 §29 Abs3

DSt 1872 §29 Abs4

Rechtssatz

Der Disziplinarrat ist mangels Vorliegens eines entsprechenden Einleitungsbeschlusses nicht berechtigt, in seinem

Erkenntnis über neue Anschuldigung der Kammeranwaltschaft abzusprechen (unter Hinweis auf die Erklärung des

VfGH 14.03.1973, B 334/71 - Slg Nr 7016).

Entscheidungstexte
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